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§ 33 MRG Gerichtliche Kiundigung

MRG - Mietrechtsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.01.2026

1. (1)Mietvertrage kdnnen vom Mieter gerichtlich oder schriftlich, vom Vermieter jedoch nur gerichtlich gekindigt
werden. Geht dem Vermieter eine schriftliche Kiindigung des Mieters erst nach Beginn der flir den darin
genannten Kindigungstermin einzuhaltenden Kiindigungsfrist zu, so ist sie fir den ersten spateren
Kandigungstermin wirksam, fir den die Frist zu diesem Zeitpunkt noch offen war; fur die gerichtliche Kindigung
des Mieters sowie fUr die Kiindigung des Vermieters gilt § 563 ZPO. Der Vermieter hat in der Kindigung die
Kundigungsgriinde kurz anzufihren; andere Kiindigungsgrinde kann er in diesem Verfahren nicht mehr geltend
machen. Werden gegen die Kiindigung Einwendungen erhoben, so hat der Vermieter nachzuweisen, daf? der von
ihm geltend gemachte Kiindigungsgrund gegeben ist. Gegen die Versaumung der Frist zur Anbringung von
Einwendungen ist die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach den Bestimmungen der §§ 146 ff. ZPO
zulassig.

2. (2)Wenn ein Mieter, dem aus dem Grund des§ 30 Abs. 2 Z 1 geklndigt wurde und den an dem Zahlungsrickstand
kein grobes Verschulden trifft, vor SchluR der der Entscheidung des Gerichtes erster Instanz unmittelbar
vorangehenden Verhandlung den geschuldeten Betrag entrichtet, so ist die Kindigung aufzuheben; der Mieter
hat jedoch dem Vermieter die Kosten zu ersetzen, soweit ihn ohne seine Zahlung eine Kostenersatzpflicht
getroffen hatte. Ist die Hohe des geschuldeten Betrages strittig, so hat das Gericht vor Schluf3 der Verhandlung
darlber durch BeschluB zu entscheiden.

3. (3)Abs. 2 gilt sinngemal, wenn in einem Verfahren Uber eine Kiindigung nach§ 30 Abs. 2 Z 16 der Mieter sich vor
SchluB der der Entscheidung des Gerichtes erster Instanz unmittelbar vorangehenden Verhandlung mit der
Standardverbesserung einverstanden erklart, sowie in Rechtsstreitigkeiten wegen Aufhebung der Miete und
Raumung des Mietgegenstandes, wenn der Klagsanspruch darauf gegrindet ist, dal3 der Mieter nach
geschehener Einmahnung mit der Bezahlung des Mietzinses dergestalt saumig war, dal’ er mit dem Ablauf des
Termines den ruckstandigen Mietzins nicht vollstandig entrichtet hatte (§8 1118 ABGB).

In Kraft seit 01.04.2009 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/zpo/paragraf/563
https://www.jusline.at/gesetz/mrg/paragraf/30
https://www.jusline.at/gesetz/mrg/paragraf/30
https://www.jusline.at/gesetz/abgb/paragraf/1118
file:///

	§ 33 MRG Gerichtliche Kündigung
	MRG - Mietrechtsgesetz


